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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2022 Ausgegeben am 28. Februar 2022 Teil I 

14. Bundesgesetz: Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 

 (NR: GP XXVII RV 1176 AB 1221 S. 137. BR: AB 10815 S. 936.) 

14. Bundesgesetz, mit dem das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 – VVG, BGBl. Nr. 53/1991, zuletzt geändert durch das 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013, BGBl. I Nr. 33/2013, und die Kundmachung 
BGBl. I Nr. 118/2020, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Verpflichtung zu einer Duldung oder Unterlassung oder zu einer Handlung, die sich wegen 
ihrer eigentümlichen Beschaffenheit nicht durch einen Dritten bewerkstelligen lässt, wird dadurch 
vollstreckt, dass der Verpflichtete von der Vollstreckungsbehörde durch Geldstrafen oder durch Haft bis 
zur Gesamtdauer von einem Jahr zur Erfüllung seiner Pflicht angehalten wird.“ 

2. § 5 Abs. 3 lautet: 

„(3) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, dürfen die Zwangsmittel in 
jedem einzelnen Fall an Geld den Betrag von 2 000 Euro, an Haft die Dauer von vier Wochen nicht 
übersteigen. Das Zwangsmittel der Haft darf überdies nur angedroht und verhängt werden, wenn und 
soweit dies nicht zum Zweck der Haft außer Verhältnis steht.“ 

3. § 6 Abs. 2 lautet: 

„(2) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, sind auf den Vollzug der 
Haft die für den Vollzug von Freiheitsstrafen geltenden Bestimmungen des III. Teiles des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52/1991, mit Ausnahme des § 53b Abs. 3 mit der 
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass die Häftlinge jedenfalls in Hafträumen anzuhalten sind, die von 
Hafträumen, in denen Häftlinge, die nach anderen Bestimmungen als nach diesem Bundesgesetz 
angehalten werden, getrennt sind. Wird die Haft durch die Gerichte vollzogen, so sind die damit 
verbundenen Kosten durch die Gerichte nach den für die Einbringung der Kosten des Vollzuges 
gerichtlicher Strafen bestehenden Vorschriften vom Verpflichteten einzutreiben.“ 

4. In § 10 Abs. 1 wird die Wortfolge „und der 2. und 3. Abschnitt des IV. Teiles“ durch die Wortfolge „ , 
der 2. und 3. Abschnitt des IV. Teiles und die §§ 80 und 80a“ ersetzt. 

5. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 

„§ 10a. (1) Der Verpflichtete hat das Recht, das Verwaltungsgericht mit der Behauptung der 
Rechtswidrigkeit des Bescheides über die Verhängung der Haft nach § 5, der Festnahme oder der 
Anhaltung in einer solchen Haft anzurufen. 

(2) Auf Beschwerden gemäß Abs. 1 sind die für Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG 
geltenden Bestimmungen des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013, 
mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass belangte Behörde jene Behörde ist, die den angefochtenen 
Bescheid erlassen hat oder der die Festnahme oder die Anhaltung zuzurechnen ist. Sofern die Rechtssache 
nicht zur Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes gehört, ist das Landesverwaltungsgericht jenes 
Landes örtlich zuständig, in dem die belangte Behörde ihren Sitz hat. § 8a VwGVG ist mit der Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden, dass dem Verpflichteten die Verfahrenshilfe auch dann zu bewilligen ist, soweit 
dies auf Grund des Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
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BGBl. Nr. 210/1958, oder des Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 
vom 30.03.2010 S. 389, nicht geboten ist. Der Verpflichtete ist sogleich oder unmittelbar nach seiner 
Festnahme oder nach Antritt der Haft schriftlich in einer für ihn verständlichen Sprache über sein Recht, 
einen Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zu stellen, zu belehren. Ist die schriftliche Belehrung in 
einer Sprache, die der Verpflichtete versteht, nicht verfügbar, so ist er mündlich unter Beiziehung eines 
Dolmetschers zu belehren und die schriftliche Übersetzung ist ihm nachzureichen. Der Umstand der 
Belehrung ist schriftlich festzuhalten. 

(3) Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes über die Fortsetzung der Haft hat binnen einer 
Woche zu ergehen, es sei denn, die Anhaltung des Verpflichteten hätte vorher geendet. Hat das 
Verwaltungsgericht dem Beschwerdeführer gemäß § 13 Abs. 3 AVG aufgetragen, innerhalb bestimmter 
Frist einen Mangel der Beschwerde zu beheben, wird der Lauf der Entscheidungsfrist bis zur Behebung 
des Mangels oder bis zum fruchtlosen Ablauf der Frist gehemmt. 

(4) Sofern die Anhaltung noch andauert, hat das Verwaltungsgericht jedenfalls festzustellen, ob zum 
Zeitpunkt seiner Entscheidung die für die Fortsetzung der Haft maßgeblichen Voraussetzungen vorliegen. 
Soll ein Verpflichteter länger als vier Monate durchgehend in Haft angehalten werden, so ist die 
Verhältnismäßigkeit der Anhaltung nach dem Tag, an dem das vierte Monat überschritten wurde, und 
danach alle vier Wochen vom Verwaltungsgericht zu überprüfen. Die Vollstreckungsbehörde hat die 
Verwaltungsakten so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Verwaltungsgericht eine Woche zur Entscheidung 
vor den gegenständlichen Terminen bleibt. Mit Vorlage der Verwaltungsakten gilt die Beschwerde als für 
den in Haft befindlichen Verpflichteten eingebracht. Die Vollstreckungsbehörde hat darzulegen, warum 
die Aufrechterhaltung der Haft notwendig und verhältnismäßig ist. Das Verwaltungsgericht hat jedenfalls 
festzustellen, ob zum Zeitpunkt seiner Entscheidung die für die Fortsetzung der Haft maßgeblichen 
Voraussetzungen vorliegen und ob die Aufrechterhaltung der Haft verhältnismäßig ist. Diese 
Überprüfung hat zu entfallen, soweit eine Beschwerde gemäß Abs. 1 bereits eingebracht wurde.“ 

6. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt: 

„Verweisungen 

§ 14a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“ 

7. § 13 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) § 5 Abs. 1 und 3, § 6 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 10a und § 14a samt Überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 14/2022 treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft.“ 

Van der Bellen 

Nehammer 
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